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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des 
Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Gesetze

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 66. Sitzung am 10. November 2022 auf-

grund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Haushaltsausschusses 

– Drucksache 20/4364 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des  

Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Gesetze 

– Drucksachen 20/3446, 20/3711 –

mit folgender Maßgabe, im Übrigen unverändert angenommen:

Artikel 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

‚1. In § 1 Absatz 2 werden die das Jahr 2022 betreffenden Wörter „minus 

11 706 407 683 Euro“ durch die Wörter „minus 15 008 682 590 Euro“ und 

wird die das Jahr 2022 betreffende Angabe „9 306 407 683 Euro“ durch die 

Angabe „12 608 682 590 Euro“ ersetzt.‘
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